
Einladung zum Königsfischen 2024

am

Donnerstag den 09.05.

Zum diesjährigen Königsfischen laden wir herzlich ein. 
Wie im Vorjahr dürfen alle Vereinsgewässer befischt werden.

Das Wiegen der Fische und die Verleihung der Prinzen- und Königskette finden am 
Vereinsheim Zanderloch statt. 

Traditionell veranstalten wir dort ab 11.00 Uhr unser kleines Fest mit Bewirtung. Alle 
Vereinsmitglieder und Jugendfischer sind hierzu herzlich mit Verwandten und Bekannten 
eingeladen.
Dieses Jahr macht der Kindergarten Neubühl-Steigle erstmals seinen Kuchenverkauf bei 
uns am Königsfischen. 

Von 13:00 bis 13:30 Uhr werden die gefangenen Fische beim Zanderloch gewogen 
und die Sieger unmittelbar im Anschluss ausgezeichnet. 

Nach 13.30 Uhr können keine gefangenen Fische mehr für die Wertung berücksichtigt 
werden.

Die Bestimmungen zum Königsfischen im Einzelnen:
• Es gelten die Regelungen des Befischungsplanes, insbesondere

Einhaltung der Fangbeschränkungen an den Gewässern 
• Schonzeiten und -Maße sind einzuhalten 
• es darf an allen Gewässern mit zwei Handangeln geangelt werden, 

ausgenommen an der Erms
• Jugendfischer dürfen während der Veranstaltung auch mit 2 Ruten angeln
• Blinker und Wobbler sind nur an der Erms, am Neckar und Epplesee zugelassen. 

Auf andere Angler ist Rücksicht zu nehmen. 
• Gefangene Fische sind sofort waidgerecht zu töten. 
• Gefangene Fische müssen der Verwertung durch Verzehr zugeführt werden 
• Um die Verwertung sicherzustellen, dürfen die Fische direkt nach dem Fang 

ausgenommen werden. Entnommene Innereien können in einer gesonderten Tüte 
verschlossen beim Wiegen beigegeben werden. In Zweifelsfällen entscheidet der 
Vorstand über die Zulässigkeit. 

• Für die gefangenen Fische besteht eine Kühlmöglichkeit im Zanderloch. 
• Alle gefangenen und getöteten Fische müssen zum Wiegen vorgelegt werden. 
• Eine Veröffentlichung des Fischerkönigs mit Bild und Name in der Presse bedarf 

dessen Zustimmung. Beim Fischerprinzen ist die Zustimmung eines Erziehungs-
berechtigten notwendig. Der Erziehungsberechtigte kann dies schriftlich oder 
mündlich bekunden. 

Wertungsregeln:



Um einer einseitigen Befischung des Friedfischbestandes zu begegnen, wird der 2016 
eingeführte Bewertungsfaktor der gefangenen Fische beibehalten.

• Aal/Barsch/Forelle: Das Gewicht wird mit Faktor 3 multipliziert 
(d.h. 500 g entspricht 1,5 kg).

• Hecht/Zander: Das Gewicht wird mit Faktor 2 multipliziert.
• Wels/Karpfen/Cypriniden/Sonstige: Es wird nur das tatsächliche Gewicht bewertet.

Wir appellieren ausdrücklich an die Fairness aller Teilnehmer: 
Nur am Veranstaltungstag, selbst- und waidgerecht- gefangene Fische aus 
Vereinsgewässern beim Wiegen abzugegeben!

Vorstand und Ausschuß freuen sich über eure Teilnahme am Königsfischen und wünschen
allen Teilnehmern Petri Heil und anschließend ein gemütliches Zusammensein am 
Vereinsheim Zanderloch
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Vorstand d. Fischereiverein Ermstal e.V.


